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S4 . öffentliche Sitzung
am Donnerstag den 6 . Februar 1902 .

Am Regierungstisch : Präsident des Ministeriums
der Justiz, des Kultus und Unterrichts, Staatsrath Frhr .
v. Dusch, Ministerialdirektor Geh. Rath Hübsch , Geh.
Oberregierungsrath Becherer, Ministerialrath vr . Trefzer,
Ministerialrathvr . Düringer, Ministerialrath vr . Reichardt,
Oberamtsrichter Or. Bleicher.

Präsident Gönner eröffnet die Sitzung um 9 ^ Uhr .
Nach Anzeige der Einläufe wird auf Vorschlag des

Abg . Wacker die Kommission zur Berathung des Gesetz¬
entwurfs, die Landwirthschaftskammerbetreffend , gebildet.

Auf Antrag des Abg . Wacker wird der Gesetzentwurf ,
die Abänderung des Gebäudeversicherungsgesetzes vom 29 .
März 1852 betreffend , einer aus 13 Mitgliedern bestehm-
den Sonderkommission und der Entwurf eines Fahrniß-
versicherungsgesetzes derselben Kommission überwiesen .

Hierauf wird die Justizdebatte fortgesetzt .
Abg . Eder schließt sich den auf die Strafrechtspflege

bezüglichen Ausführungen des Abg . Fehrenbach an . —
Unser früheres Grundbuchrecht sei dem neuen bedeutend
vorzuziehen . Heute sei das Verfahren zur Bewirkung
der Grundbucheinträge sehr langwierig und schleppend.
Auch die hierdurch verursachten Kosten seien so hoch , daß
der Wunsch nach Wiedereinführung des alten Rechts sehr
gerechtfertigt sei .

Die Stadt Ladenburg wünsche dringend, wieder ein
Amtsgericht zu erhalten, und wenn man den für Mann¬
heim vorgesehenen weiteren Amtsrichter nach Ladenburg
versetzen würde, so würden der Staatskaffe keine großen
kosten erwachsen, Redner empfiehlt den Neubau eines
Amtsgesängniffes für Mannheim , da die bestehenden
Mitzstände dringend nach Abhilfe verlangen.

Abg. Mampel dankt namens der Gemeinde Gauangel¬
loch für den Staatszuschuß zum Neubau eines Schul¬
hauses und bittet die Regierung , der Stadt Neckargemündwiederum ein Amtsgericht zu geben .

Abg . Birkenmayer glaubt , daß in der Stimmung der
Bevölkerung über das Grundbuchwesen sich ein großer
Umschwung zeige. Während die Stimmung dem alten
Recht gegenüber sich durch den Vers charakterisier : „ O
bleib ' bei mir und geh

' nicht fort "
, finde die Stimmungdem neuen Recht gegenüber wohl ihren Ausdruck in

dem Lied :
„ O Grundbuch jung, o Grundbuch schön ,O hätt '

ich niemals dich gefehn !
"

Man sei gegen die Regierung ungerecht , wenn man ihraus der Einführung des neuen Rechtszustands einen Vor¬
wurf mache. Die Regierung habe einem aus dem Hause
gekommenen Wunsche nachgegeben, als sie den heutigenZustand einführte. Es sei eine altgermanische Ueber-
licserung, das Grundbuch bei den Gemeinden zu haben,und — bei den Vorschriften des Reichsgesetzes — konnte
man diese Ueberlieferung nur in der geschehenen Weise
festhalten. Redner nimmt die Justizkommission in Schutz ,welche die heutige Organisation geschaffen habe . Hätteman damals wohl die Grundbücher beim Amtsgericht
konzentriren können , so sei dies heute nicht mehr angängig .— Die Beschränkung der kommunalen Grundbuchführung
aus Städte von mehr als 10 000 Einwohnern, habe ihm
auch nicht gefallen . Nicht die Einwohnerzahl, sonderndie Tüchtigkeit der Rathschreiber sollte Voraussetzung seinfür die Ueberweisung der Grundbuchführung an die Ge¬
meinden . Man könne aber eben nicht voraussehen, obder Nachfolger eines tüchtigen Rathschreibers wieder
tüchtig sein werde . — Bezüglich der den Gemeinden ausder Grundbuchführung erwachsenden Kosten bittet er die
Regierung , den Gemeinden gegenüber nachgiebiger zusein , die Lasten seien für einen großen Theil unsererGemeinden zu hoch . Mit den angeforderten 430 000 M .komme man nicht weit , es empfehle sich ein Nachtrags¬kredit . Den Rathschreibern müsse man einen größeren
Gebührenantheil zuweisen , um tüchtige Elemente der
Grundbuchführung zu erhalten.

Die Ausführungen des Abg. Frühauf über den Straf¬
prozeß haben ihn in bedeutendes Erstaunen versetzt, erstensweil er Dinge vorbrachte , die in den Reichstag gehören



rso
aber nicht hierher, zweitens weil er die Justizverwaltung
geradezu aufforderte , sich in die Rechtsprechung einzu¬
mischen , drittens habe Frühauf auch gar keine grundsätz¬lichen Bedenken vorgebracht, sondern nur eine Reihe von
Einzelheiten . Wenn sich allerdings eine derartige Be¬
schränkung der Vertheidigung im Falle Stubenrauch er¬
weisen ließe , wie sie der Abg . Frühauf behaupte, so lägeein schwerer Verstoß wider das Prozeßrecht vor, der sogareinen Revisionsgrund abgäbe. — Wollte man an Stelleder dreitägigen Frist des 8 199 Strafprozeßordnung eine
solche von drei Wochen setzen, so würden wohl die Be¬
schwerden über eine solche unnöthige Verschleppung der
Prozesse kein Ende nehmen. Es handle sich ja dabei
lediglich um eine Frist zur Stellung von Anträgen . —
Wenn ein Antrag auf Vornahme eines Kreuzverhörs ge¬stellt werde, so werde dem Antrag wohl stets entsprochen .Er werde aber meisten? nicht gestellt, sei übrigens auchnicht nothwendig , da durch die Frage des Vorsitzendendie Aussagen der Zeugen in der wünschenswerthestenWeise klargestellt würden.

Eine Einmischung der Justizverwaltung in die Recht¬
sprechung widerspreche dem 8 1 des Gerichtsverfassungs¬
gesetzes . Es läge aber eine solche unzulässige Einwirkungvor , wenn vom Ministerium eine Anweisung über die
Fassung der Rechtsbelehrung ertheilt würde. — Auch die
Beschwerde wegen des Schadensersatzes für nothwendigeAuslagen, die den Freigesprochenen nicht gewährt werde,sei nicht dringlich. Sehr oft werden der Staatskasse diedem Angeklagten erwachsenen nothwendigen Auslagen auf¬erlegt, man müsse aber immer einen darauf bezüglichenAntrag abwarten und einen Unterschied machen zwischenFreisprechung mangels Beweises und zwischen einer solchenwegen nachgewiesener Unschuld.

Die vielen Erlasse über das Grundbuchwesen seiendurch die Schwierigkeit der Materie bedingt. Hierfürund für das große blaue Buch, die Grundbuchdienst¬
weisung , sage er der Regierung und dem Herrn Verfasserseinen vollen Dank . Die Vorzüglichkeit der Dienstweisungkönne auch der anerkennen, der — wie Redner — sienoch nicht ganz

^
gelesen habe. (Heiterkeit.)

Schließlich wendet sich Redner gegen die Aufforderungdes Abg . Fehrenbach, in der Zulassung einer Partei zumArmenrecht vorsichtiger zu sein. Redner möchte nicht der¬
jenige sein, der den Vorwurf einer solchen Beschränkungder Unbemittelten im Rechtsschutz auf sich lade. — DerVorwurf des Abg . Fehrenbach, die Vorsitzenden der Straf¬kammer arbeiten zu langsam , lesen zu viel in den Unter¬
suchungsakten und begeben sich in zu große Abhängigkeitvon den Gendarmeriemeldungen , sei nicht begründet. Die
rascheste Erledigung eines Strafprozesses sei nicht immerdie beste .

Mit dem Abg . Armbruster sei er einverstanden, wenner vollständige Gleichstellung der Amtsrichter mit den
Landgerichtsräthen verlange . Er hoffe, daß dann auchdie Dienstzulage der alten Landgerichtsräthe in pensions -
sähiges Gehalt verwandelt werde.

Abg . Zehnter wendet sich gegen die Ausführungen des
Abg . Birkenmaher über unser Grundbuchwesen. Die
Stimmung gegen die neue Organisation in den Land¬
gemeinden sei nicht so aufzufassen, als ob irgend Jemand,den es angehe, eine Verlegung des Grundbuches an das
Amtsgericht wünsche . Er sei immer der Ansicht gewesen,daß das Grundbuch an den Ort gehöre, wo die Grund¬
stücke liegen und die Eigenthümer wohnen. Es seien jaandererseits auch die Mißstände nicht zu verkennen , die
dadurch entstehen, daß der Grundbuchbeamte nicht an dem

Orte wohne, wo sich das Grundbuch befindetaber einmal das neue Grundbuchrecht vollständigführt sei , dann würden eine Reihe von Abänden^- ,und Verbesserungen möglich sein , die geeignet seiendjetzigen Mißstände zu beseitigen. — Redner trittfür eine Erweiterung der Kompetenzen der RathsjAein . — In Bezug auf die geplante Zusammen^mehrerer Gemeinden zu einem Grundbuchbezirkan , ob es nicht empfehlenswerth wäre , für
Grundbuchbezirke besondere Grundbuchbeamte aurStande des Gerichtsschreiberpersonals anzustellen.

^
Die gerügten Mißstände auf dem Gebiet des Notarsund des Grundbuchwesens würden bei einer aM?

Organisation des Notariats zum Theil durch eine^Mehrung der Notariatssitze gehoben werden können. ^sei der Ansicht, daß die Grundbücher auch inauf den Rathhäusern verbleiben müßten . Von ^Freunden einer Verlegung der Grundbuchämter an ?
Amtsgerichte würden die Schwierigkeiten in dieser tz,ziehung unterschätzt .

Zur Frage der städtischen Grundbuchämter müssensagen, daß der Abg . Fehrenbach seine Schüsse nach MSeite gerichtet habe , von der gar kein Angriff eMsei . Es sei nur angeregt worden, dem Staat and»hohen Gebühreneinnahmen der Städte einen Antheil
gewähren. Er müsse da eben sagen , daß es gewiß lei«richtige Organisation sei , wenn der Staat mit sei»,,Grundbuchämtern ein hervorragend schlechtes GMmache , während die Städte große Einnahmen erziMDie Behauptung , daß die Städte in der Grundbuchŝrung höhere Leistungen prästiren, könne er nicht chrichtig anerkennen. Die Aufwendungen für Räume unsHilfspersonal müssen auch die Landgemeinden mMv,Das Einzige , was die Städte eigentlich mehr leisten , s«die Bezahlung des juristisch gebildeten Grundbuchbeamte».Die Haftpflicht der Städte für diese Beamten, wegen duviel Aufhebens gemacht werde, sei nicht so gefährlich strdie Städte, die ja wohl meist hiergegen versichert seien,In einer größeren badischen Stadt betrage die Verficht,rungs-Prämie , die die Stadt hierfür bezahlen müste,80 Mark . Das sei also der ganze finanzielle Effekt ! -Der Staat, dem die Gesetzgebung und die OberauWüber das Grundbuchwesen zustehe, könne deshalb aucheinen Antheil an den Gebühreneinnahmen der SM

verlangen , den er auch früher — unter dem alten Grund¬
buchrecht gehabt habe.

Vom Regierungstisch aus sei auf die großen Lasten,die der Staatskasse aus der Grundbuchführung erwachsenseien, hingewiesen worden . Wenn man den Städten auchnur 200000 M . von ihren Einnahmen nehmen würde,so würde es möglich sein, mit dieser Summe die Rath¬
schreiber — entsprechend dem Wunsche des Hauses -
aufzubessern. Er habe sich gewundert , daß der HeuReferent diesen Punkt nicht berührt habe. Er würde es
für durchaus begründet halten , wenn schon im angekün¬digten Gesetzentwurf eine Theilung der Einnahmen beiStädte aus der Grundbuchführung erfolgen würde. Damitwürden eben Mittel zur Aufbesserung der Rathschreiiergewonnen.

Der Abg . Fehrenbach habe gemeint, daß die Städte
nicht als die begünstigteren Kinder des Staates zu be¬
trachten seien. Bei neuen Anforderungen für die Uni¬
versitäten , für kostspielige Bahnhofbauten (wie der Karls¬
ruher) rc. sei nie die Rede davon , etwa von den Städte«im Voraus einen Beitrag zu den Kosten zu verlange«.Wenn aber von den kleinen Landgemeinden eine Halte¬stelle oder dergleichen gewünscht werde, dann heiße es!
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'
n eS sich um die Errichtung neuer Amtsgerichts-

^ ^ kleinen Städten handle. Diese Zustände empfinde
D // .ine Ungerechtigkeit . Wenn das so bleibe, so würde
er

s.gxn können , daß in unserem Staat im Verhältniß
LtMe ru den Landgemeinden der Grundsatz gelte :

ich groß und du bist klein :
"

*at die Bemerkungen des Abg . vr . Binz über die
o

?
una -es ßrSffnungsbeschlusses im Privatklageverfahren

W „,Wnd verdächtig
") möchte er seinerseits sagen, daß

' darauf keinen großen Werth lege . Man dürfe eben"
solchen Ausdruck nicht zu tragisch nehmen. Es

^ ja möglich , durch Anberaumung von Sühneterminen
A durch vorherige Vernehmung von Zeugen Abhilfe zu

Dem stehe aber in den großen Städten mit
^ großen Zahl von Privatklagesachen die große Ar-
Auslast der Strafrichter oft hinderlich entgegen, die des-
^ nicht gern zweimal dieselben Zeugen einvernehmen.
^ nche Mängel unseres Strafverfahrens seien darauf
^ Huführen , daß den Gerichten nicht ein ähnliches
Lrqan zur Verfügung stehe , wie es die Staatsanwalt -
Aast in der Kriminalpolizei besitze.

In der Frage der Zulassung zum Armen recht seien die
Aussichten eines Prozesses oft schwer zu beurtheilen . Auch
Kr wäre es vielleicht von Vortheil, Vorerhebungen durch
,iu ähnliches Organ wie die Kriminalpolizei — vielleicht
ju Anlehnung an das Gerichtsvollzieherinstitut — machen
lassen zu können . Dasselbe gelte übrigens auch bei den
ju den Städten häufigen Beschwerden im Zwangsvoll-
jireckungsverfahren .

Zu den Ausführungen des Abg . Frühauf über Miß-
.uiide in unserer Strafrechtspflege bemerkt Redner , daß

H für ihn — ebenso wie für seinen Kollegen Birken-
myer

— sehr auffallend gewesen sei , daß Frühauf
an allen Ecken und Enden nach der Justizverwaltung
gerufen habe . Die Mängel, die er gerügt habe, seien
M Theil von der Art gewesen, daß» sie uns nichts Neues
gebracht haben . Was darüber hinaus vorgebracht worden
sn, sei entweder unrichtig oder eine unzulässige Generali-
sirung eines einzelnen Falls. Das Urtheildes Abg . Frühauf
beruhe wohl weniger auf objektiven Thatsachen, als
auf einer subjektiven Stimmung, in der er sich seit langer

: den Justizbehörden gegenüber befinde. — Der
. Frühauf habe es mit Recht als das Ideal unserer

Nvilprozeßordnung bezeichnet , daß die Beweiserhebungen
vor dem erkennenden Gericht selbst stattfinden. Dem stehen
aber eben große thatsächliche Hindernisse entgegen. Er glaube
übrigens, daß für eine Durchführung dieses Prinzips in
der Regel kein Bedürfniß vorhanden sei , sondern nur
dann, wenn die Glaubwürdigkeit oder Zuverlässigkeit von
Zeugen in Frage käme . Mindestens eben so wichtig wie
die Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gericht sei
aber die Anwesenheit der Rechtsanwälte bei den Be-
ümrterminen, und nur zu häufig bleiben sie aus.
- Unser Strafvoiverfahren sei in der That ver-
irfferungsbedürftig , das werde einer der bei einer
Revision unserer Strafprozeßordnung zu berücksichtigenden
Punkte sein . — Zu den Klagen des Abg . Frühauf über
die Behandlung der Vertheidiger müsse er doch sagen,
daß der Vertheidiger die Rechte seines Klienten schlecht
Lahrt , wenn er von dem Beschwerderecht bei Verkürzung
Inner Rechte keinen Gebrauch macht und die Beschwerden
nst hier geltend macht . — Die Klagen über zu seltene
Wellung von Offizialvertheidigern seien nicht berechtigt.
Das Gleiche gelte von den Einwendungen gegen die Frist-
Wmmung nach 8 199 der Strafprozeßordnung , die in
Naunheim oft nur auf einen Tag bestimmt werde —
Vas im Einzelfall sehr wohl das Richtige sein könne
»ach einer längeren Voruntersuchung — , und von den

Bemerkungen gegen die jetzige Praxis in der Gewährung
von Strafaufschub . — Er könnte es weiter nur als ein
psychologisches Räthsel bezeichnen , wenn dieselben Leute,die am Dienstag als Civilkammervorfitzende so liebens¬
würdige Engel seien, am Mittwoch in der Strafkammer
sich zu boshaften Mephistos verwandeln würden. Wenn
übrigens thatsächlich die Behandlung des Publikums in
einer Strafkammer keine angemessene wäre , so sei ein
genügender Schutz dagegen in der Oeffentlichkeit der Ver¬
handlungen und dem Beschwerderecht gegeben.

Redner bespricht dann den Erlaß des preußischen
Justizministers betreffend die Ausbildung der
Juristen , nach welchem die Abiturienten der Real¬
anstalten in Zukunft zum juristischen Studium zugelafsen
werden sollen. Er könne eine derartige Bestimmung nicht
verstehen und sich nicht vorstellen, wie derjenige, der kein
Latein gelernt habe, die durchausnothwendigen juristischen
Quellenstudien betreiben , die juristische Terminologie
verstehen könne . — Er bitte den Justizminister um Aus¬
kunft , wie er sich zu dieser Frage stelle .

Für das Mannheimer Landgericht sei eine wei¬
tere — außer der bereits angeforderten — Richterstelle
nothwendig . Nach der neuen Justizstatistik weise das Vor¬
jahr für dieses Gericht 876 Prozesse, 107 Beweisbeschlüsse,190 kontradiktorische Urtheile mehr auf als im Jahr 1900.
Dieser Geschäftszuwachs reiche weit über das gewöhnliche
Deputat eines Landgerichtsraths hinaus . Die Kompleti-
rungen unserer Gerichte kommen immer hinten nach . Es
wäre vielleicht zweckmäßiger , die Anforderungen neuer
Stellen erst nach Erscheinen der Justizstatistik im Nach¬
tragsetat zu bringen , um dies zu vermeiden. Er bitte
schließlich die Regierung , den Kanzleien der großen Land¬
gerichte immer voll arbeitsfähiges Personal zuzuweisen.
In dem Mannheimer Fall , den er hier im Auge habe,
sei allerdings auf Reklamation Abhilfe erfolgt .

Redner bespricht dann zum Schluß die baulichen Zu¬
stände im Mannheimer Landgericht .

Präsident des Ministeriums der Justiz, des Kultus
und Unterrichts, Staatsrath Frhr . v. Dusch : Er glaube
im Sinne aller zu handeln, wenn er auf die Wünsche
verschiedener Redner hinsichtlich des Grundbuchwesens
und Notariats nicht nochmals in extsmso eingehe.
Die Regierung sei bemüht, die Rathschreiber auf dem
früheren Stand ihrer Einnahmen zu erhalten . Man
müsse ihr aber Zeit lassen. Sie wisse ja noch gar nicht,
wie die Verhältnisse sich gestalten werden . Der Herr
Referent im Ministerium habe schon mitgetheilt , daß
430000 Mark für die Rathschreiber verwendet und die
Gebührensätze eventuell erhöht werden . Er bitte also ,
sich zu gedulden und nicht immer Wünsche zu wiederholen,
von denen er sagen könne : sie werden , so weit als mög¬
lich , erfüllt werden.

In der Frage der Gemeindegrundbuchämter —
man spreche besser von Grundbuchämtern der großen
Städte — müsse langsam vorgegangen werden. Die
Sache sei nicht so klar, daß einfach mit einem Federstrich
dekretirt werden könnte : wir nehmen den Städten so und
so viel ab von ihren Einnahmen . Wir können die Sache
nicht jetzt aus dem Handgelenk machen . Zu den Argu¬
menten , die zu Gunsten der Städte in dieser Frage vor¬
gebracht worden seien , könne er noch eines hinzufügen :
die Städte haben auch früher schon erhebliche Einnahmen
aus der Grundbuchführung gezogen . Das ganze Material
müsse mit Ruhe geprüft werden . — Dazu sei aber wäh¬
rend einer Landtagssession am wenigsten Zeit . Es sei
ganz gewiß die Möglichkeit vorhanden, mit den Städten
hier zu einem Ausgleich zu kommen .

j



Der Abg . Zehnter habe eine Reihe straf - und zivil¬prozessualischer Fragen berührt , in denen eine Reformder bestehenden gesetzlichen Bestimmungen Sache der Reichs¬
gesetzgebung wäre. — Er könne nicht zugeben , daß , was
die Handhabung der Reichsgesetzgebung betreffe , unfern
Gerichten ein irgendwie begründeter und substanziirter
Vorwurf gemocht werden könne. — In der Gewährungdes Armcnrechts — dos bemerke er gegenüber dem Abg.
Fehrenbach — sollte nicht gegeizt werden . Es sei jaeine sehr bedauerliche Folge , daß dadurch die Anwälte
oft beschwert werden , aber die Interessen des rechts¬

dung des humanistischen Gymnasiums für die
Vorbildung zum juristischen Studium hält. (Beifall.) EAbiturienten der Oberrealschulen und Realgymnasien ^aber schon jetzt die Möglichkeit gegeben , nach Ableau^von Ergänzungsprüfungen zum juristischen Studium «gelassen zu werden . ^

Ob wir einmal dazu kommen werden , das , was jetzt 'der Ergänzungsprüfung verlangt wird , auf die Universij«zu verlegen , erst dort den Nachweis zu verlangen , iAder künftige Jurist die nöthigen Vorkenntnisse zum Vx?ständniß insbesondere der römischen Rechtsquellenwird davon abhängen, wie die Sache in Preußen weitergeordnet werden wird. ^

suchenden Publikums müssen hier Vorgehen. Wenn ins¬
besondere die Praxis des Oberlandesgerichts in dieser
Richtung getadelt worden sei, so müsse er doch sagen ,daß mit dem Unterliegen einer Partei in einer Instanz
doch noch nicht die Aussichtslosigkeit ihrer Sache aus¬
gemacht sei ; jeder Prozeß könne von verschiedenen Ge¬
sichtspunkten aus betrachtet und noch in letzter Instanz
zu Gunsten der armen Partei entschieden werden .

Wenn der Abg. Zehnter den Wunsch ausgesprochen
habe , es möchte den Gerichten ein Organ zur Seite
stehen , durch das die Gerichte in untergeordneten zivil¬
prozessualen Fragen Ermittelungen — ähnlich wie die
Staatsanwaltschaft durch die Kriminalpolizei — ver¬
anstalten lassen könnten , so wisse er nicht , wie sich der
Herr Abgeordnete ein solches Organ und seine Thätigkeit vor¬
stelle. Bei seinen hierher gehörigen Ausführungen seidem Abg . Zehnter übrigens insofern ein Jrrthum unter¬
laufen , als thatfächlich die Kriminalpolizei außerordentlichviel von den Gerichten in Anspruch genommen werde .Die Bemerkungen des Mg . Zehnter würden bei einer
künftigen Reform der Zivilprozeßordnung vorzubringensein.

Der Abg . Zehnter habe dann weiter eine Reihe von
besonderen Wünschen hinsichtlich des LandgerichtsM annh eim vorgetragen. Er habe angeregt, künftigneue Richterstellen erst im Nachtragsetat anzufordern,wenn die Justizstatistik des letzten Jahres erschienen sei.Das würde er für sehr bedenklich halten , es würde von
weitgehendenKonsequenzen für die Ausdehnung des Nach¬tragsetats überhaupt sein ; es müsse eine Caesur in einem
gewissen Zeitpunkt Eintreten und das sei der der Aus¬
stellung des Budgets im Sommer vor dem Zusammen¬tritt des Landtags . Wenn dann nachträglich ein Be-
dürfniß nach Vermehrung des Richterpersonals eintrete,dann müsse man sich eben mit den im Hause allerdingsnicht beliebten — Hilfsrichtern behelfen .

Den Wunsch des Abg. Zehnter , daß die Kanzlei des
Mannheimer Landgerichts nur voll arbeitsfähiges Personalerhalte, müsse er als berechtigt anerkennen . Aber die
Regierung habe eben oft nicht genügendes Personal zurVerfügung. Es werde gewiß geschehen , was geschehenkann , aber wir können eben nicht immer Personal ersterGüte nach Mannheim schicken.

Die vorliegenden Mängel in den baulichen Verhält¬
nissen des Mannheimer Landgerichts könne die Regierungnicht beseitigen , da die fraglichen Privatwohnungen nichtentfernt werden können.

Zum Erlaß des preußischen Justiz- und Kultusmini¬
steriums vom 1 . Februar d. I . betreffend die Vorbil¬dung der Juristen bemerkt Redner : Gedanken habe
sich die Regierung hier allerdings schon gemacht, es wäre ihraber zu viel zugemuthet, wenn man erwartete, daß sie zudiesem Erlaß , der noch der Ergänzung bedürfe , schon eine
bestimmte Stellung eingenommen habe . Eins könne erheute schon erklären , daß auch unsere Regierung die Bil-

Zum Schluffe bemerkt Redner , daß nicht die AbMbestehe, bei uns ein juristisches Zwischenexamen nachrischem Vorbild einzurichten ; eine andere Frage sei , Anicht , wie in Preußen , die Schaffung eines Zwischen -zeugnisses nach den ersten vier Semestern empfehlenswertwäre. ^

Abg . Muser ersucht die Großh . Regierung, dem Land¬gericht Offenburg — und den Landgerichten über¬haupt — Mittel zur Befriedigung der Litteratvr-bedürfnisse zur Verfügung zu stellen . Früher sei einAversum hierzu bewilligt worden , während heute die Litte-ratur auf die Handkasse verwiesen sei . Die Bestimmungeiner für Litteraturzwecke zu verwendenden Summe seidringend zu empfehlen .
Auch bittet Redner zu wiederholten Malen, das Land¬

gerichtsgebäude in Offenburg auf Abbruch zu versteigern .Die Räume seien absolut unzulänglich, es sei nicht einmalein Raum zur Vornahme des Zeugenverhörs vorhanden.Trotz der Vom Regierungstische aus ergangenen Ver¬
sprechungen erscheine im vorliegenden Budget wieder keinePosition für das Landgericht Offenbnrg.

Abg. vr . Binz erwidert auf die Ausführungen desAbg. Frühauf, die den Anschein erwecken mußten, als obdie Verhältnisse unserer Strafrechtspflege überhaupt und
insbesondere bei uns in Karlsruhe äußerst beklagenswertseien . Der Abg. Frühauf habe Wohl nicht die Absichtgehabt , die von ihm vorgetragenen Fälle zu verall¬
gemeinern. So habe es aber geschienen, und daherkommen wohl die scharfen Erwiderungen , die ihm aus
diesem Hohen Hause wurden. Diesen scharfen Zurück¬
weisungen müsse er sich anschließen . Sein Urtheil dürfesich wohl größere Bedeutung beilegen als dasjenige des
Abg. Frühauf, da er schon bedeutend länger — beiläufig25 Jahre — den Beruf eines Rechtsanwalts in Karls¬
ruhe ausübe . Insbesondere könne man nirgends ein er¬
sprießlicheres Zusammenwirken von Richtern und An¬wälten finden als in Karlsruhe in den letzten Jahren.Auch der Unterschied der Haltung des Richters in denCivil- und Strafkammern könne nicht anerkannt werden .Die großen Unannehmlichkeiten , die dem Richter in den
Strafiammerverhandlungen durch den Angeklagten und— der Gerechtigkeit halber wolle er es gestehen — auchdurch den Vertheidiger veranlaßt werden , bringen es mit
sich, daß es hier nicht so idyllisch zugehe, wie in derCivilkammer. Doch dürfe man darüber keine Beschwerdeerheben . Der Abg. Frühauf habe ein — gerade vom
Standpunkte der Angeklagten aus betrachtet — sehr ge¬fährliches Gebiet angeschnitten , wenn er nach Eingriffender Justizverwaltung in die Rechtspflege rief : Das wäreein rückschrittliches Beginnen . Doch auch Frühauf habe
selbstverständlich nicht die Absicht gehabt, einem Eingriffeder Justizverwaltung in die Rechtspflege das Wort zu
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reden . Aber seine wiederholten Interpellationen mußten
in diesem Hohen Hause und draußen diesen Anschein Er¬
wecken . Seine Bemerkungen haben auch einen gewissen
berechtigtenKern : daß nämlich dieJustizverwaltungsichscheue,
im allgemeinen auch den Gerichten Instruktionen zu
neben , selbst da, wo es sich lediglich um die Verwaltung handle
und nicht um die Rechtsprechung . So sei z . B . Jahre
lang in Karlsruhe die Meinung eines früheren Vor¬
sitzenden in Civilsachen gewesen, daß alle Contumacial -
sachen einer Tagesordnung an den Schluß derselben
zu setzen seien. Da kam es , daß der Rechtsanwalt
den ganzen Vormittag warten mußte , bis die Contu-
macialsachen aufgerufen wurden, die doch in einer Minute
zu erledigen waren . Die Beschwerde hierüber wurde vom
Justizministerium abgelehnt mit der Begründung , man
könne nicht eingreifen , das sei Sache des Vorsitzenden .
Das beweise , daß die Justizverwaltung bei solchen Direk¬
tiven in reinen Verwaltungssachen oft zu ängstlich sei .

In seinem ersten Vortrag habe er über die Staats¬
anwaltschaft sich nicht geäußert. Jetzt müsse er
das nachholen . Auch hier müsse er dem Abg . Frühauf
entschieden widersprechen . Die badische Staatsanwaltschaft
walte ihres Amtes so gerecht und unparteilich , wie sonst
keine . Der sie beherrschende Geist sei nicht jener der
Anklagebehörde , die glaubt , es erfordere die Ehre ihres
Amtes , stets Anklage zu erheben und auch eine Verurtheilung
herbeizuführen. Es sei nur zu hoffen , daß auch künftighin
unsere Staatsanwaltschaft diesen Geist weiter pflegen
werde . — Frühauf habe mit seinen angeführten Be¬
schwerden nicht dem Richter , sondern dem betreffenden
Vertheidiger ein schlechtes Zeugniß ausgestellt. Er wolle
aber konstatiren , daß Stubenrauch nicht von Frühauf
vertheidigt wurde. Der Fall Stubenrauch habe sich auch
ganz anders verhalten, als er vorgetragen wurde. Nach¬
dem Stubenrauch lange Zeit auf freiem Fuß gewesen sei
und sich an viele Anwälte gewendet habe, sei er schließlich
in Untersuchungshaft genommen worden. Und dem nun¬
mehr bestellten Vertheidiger sei — wenigstens nach seinen ,
des Redners , Informationen — keine ungesetzliche Be¬
schränkung im Verkehr mit dem Angeklagten auferlegt
worden . — Die Vertheidiger fassen ihre Stellung gegen¬
über den Strafprozessen auch vielfach falsch auf , als ob
sie diejenigen wären,' welche die ganze Sache zu leiten
hätten . Insbesondere müsse eben nothwendigerweise der
Vertheidiger seine Legitimation bei sich haben, wenn er
zum Angeklagten zugelassen werden wolle . Der Möglich¬
keit einer Zurückweisung durch den Gefangenenwart wegen
mangelnder Legitimation dürfe sich eben der Anwalt
nicht aussetzen . Uebrigens handle es sich nicht um eine
Erlaubniß sondern nur um eine Bescheinigung
der gesetzlichen Erlaubniß , den Angeklagten zu sprechen.
Kein Staatsanwalt , kein Richter habe das Recht , dem
Vertheidiger den Verkehr mit dem Angeklagten zu unter¬
sagen . Der Vertheidiger, der sich diese Erlaubniß ent¬
ziehen lasse , verdiene den Namen „ Vertheidiger " nicht .
Ihm (Redner) sei so etwas in seiner 25jährigen Praxis
nicht vorgekommen . — Vor allem dürfe man solche Be¬
schwerden nicht gegen das hiesige Landgericht erheben .
Aber Frühauf habe auch keine Personen im Auge gehabt,
er sei nur allzu sehr geneigt , einzelne Vorkommnisse zu
generalisiren. Von einigen Schwächen abgesehen könne
man mit dem Stand unserer Rechtspflege durchaus zu¬
frieden sein .

Auch Redner ist der Meinung , man müsse den Fall
Weipert nun endlich ruhen lassen . Aber die verschiedenen
Preßauslassungen veranlassen ihn , zu betonen, daß der
Abg. Frühauf sich — folgend seiner Pflicht als Verthei¬
diger — sehr in diesen Fall eingearbeitet habe, und daß

er — wie jeder Vertheidiger — diesem Fall nicht mehr
objektiv gegenüberstehe . Wenn ihn (Redner) ein so
großes Schuldbewußtsein bedrückte, wie es den Weipert
bedrücken sollte , so würde er alles thun , um die Be¬
sprechung dieses Falles zu verhindern. Mehr wolle er
nicht sagen .

Gegenüber dem Herrn Justizminister , der ihn um das
„ Geheimmittel" angegangen habe zur Beseitigung des
Hilfsrichterunwesens, erkläre er , daß ihn diese Interpellation
an ihn als Abgeordneten eigenthümlich berührt
habe. Er habe nicht als Abgeordneter, sondern namens
der Kommission gesprochen, an die also diese Inter¬
pellation zu richten gewesen wäre. Mittel seien übrigens
in der Debatte vielfach genannt worden , auf die er ver¬
weise. — Wegen der Berücksichtigung der inländischen
Baumaterialienlieferanten betone er , daß tatsächlich —
besonders auch in der Lieferung von Ziegeln — ver¬
schiedene Materialien von auswärts bezogen werden ,
während man sie sehr wohl im Inland bekommen könnte .
In dieser Hinsicht sei eben unsere Regierung etwas „zu
liberal "

. Dieser Ausdruck werde wohl nicht mißverstan¬
den werden . — Ausgefallen sei ihm auch die Bemerkung
des Herrn Justizministers , seine Vorschläge wegen Be¬
seitigung des Ausdrucks „ hinreichend verdächtig " in dem
Eröffnungsbeschluß eines Privatklageversahrens gehören
in den Reichstag . Die Justizverwaltung sei sehr Wohl
in der Lage , im Sinne einer Anregung auf die Gerichte
wegen Beseitigung dieses Ausdrucks zu wirken . Im
Interesse unserer Rechtspflege sei es absolut nicht er¬
wünscht , Referendare in die Landgerichte zu berufen.
Gerade die Landgerichte seien das Rückgrat unserer
ganzen Rechtspflege , hier dürfe man nicht mit uner¬
fahrenen Elementen rperiren . — Mit Bedauern konsta-
tirt Redner, daß der Herr Justizminister den Bericht
des Landgerichts Karlsruhe über das Grundbuchwesen
etwas „ optimistisch " nenne . Dieser Bericht beruhe auf
genau gesammelten Erfahrungen und verschweige auch die
Bedenken gegen die heutige Organisation keineswegs . Der
Herr Justizminister habe auch die Ausführungen des
Abg. Pfefferle ganz mißverstanden. Es sei dem Abg.
Pfefferte nicht eingefallen , eine Erhöhung der Theilungs -
kosten zu empfehlen . Er habe lediglich den Unterschied
zwischen der Höhe dieser und der übrigen Kosten konsta-
tirt . Er habe lediglich einer Ausgleichung der
Kosten das Wort geredet .

Zu einigen der im Laufe der Debatte hervorgetretenen
Spezialwünsche möchte auch er Stellung nehmen. So befindet
sich das Amtsgesängniß Emmendingen in wahrhaft trau¬
rigem Zustand. Es wäre endlich an der Zeit , dem ab¬
zuhelfen . Es seien schon oft Nachtragskredite bewilligt
worden , auch könne man heute , nachdem das Gespenst des
allzu hohen Matrikularbeitrags sich als nicht so er¬
schreckend gezeigt habe , in Form eines Nachtragskredits
Abhilfe schaffen. Auch die wegen Ettenheim und Breisach
geäußerten Wünsche möchte er unterstützen .

Präsident des Ministeriums der Justiz , des Kultus
und Unterrichts, Staatsrath Frhr . v. Dusch : Der HerrVorredner habe geglaubt, die Regierung ermahnen zu
müssen , nicht zu große Aengstlichkeit zu zeigen wegeneines Eingriffs in die Unabhängigkeit der Gerichte.
Die Regierung sei weit davon entfernt, wohl aber von
dem sehr berechtigten Bestreben geleitet, genau zu
unterscheiden zwischen Aufgaben der Justizverwaltung
und Aufgaben der Gerichte als solcher und dabei im
Zweifel zu Gunsten der Gerichte die Grenze zu ziehen.

Der Herr Vorredner habe vielleicht infolge allzu¬
großer Empfindlichkeit einige Aeußerungen des Redners
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mißverstanden. Wenn er (Redner) in der Hilfs -richterfrage den Berichterstatter aufgefordert habe, ihmein „ Geheimmittel "
gegen die Nothwendigkeit vonHilfsrichtern anzugeben, fo sei das nur eine humo¬ristische Redewendung gewesen , er hätte geradesogutden Ausdruck „ Mittel " gebrauchen können.

ß ^Wenn er den sehr sachlichen, aber nicht nur that -sächliches Material , sondern auch Urtheile und Prognosenenthaltenden Bericht des Karlsruher Landgerichtsals optimistisch bezeichnet habe, so habe er damitgemeint, daß der Bericht dem , der aus einem andernStandpunkt stehe, als zu optimistisch erscheinen könne .Er habe damit nicht entfernt einen Vorwurf gegen denVerfasser dieses Berichts erheben wollen. »
Auch dem Abg . Psesferle habe er durch die Bemerkung :„Dem Manne kann geholfen werden" nicht zu nahetreten wollen. Das sei nur eine überleitende, humo¬ristische Bemerkung gewesen , um darzulegen , daß dieRegierung Veranlassung genommen habe , einige Ge¬bührensätze (für Theilungen ) nachzuprüsen, und dabeizu für die Justizverwaltung geradezu erschreckenden Er¬gebnissen gekommen sei, die Veranlassung zu Aender-ungen in einzelnen Sätzen in dem angekündigten Gesetz¬entwurf gegeben hätten .

Die Wünsche hinsichtlich des EmmendingerAmtsgerichts könnten unmöglich in dieser Sessionschon erfüllt werden, weil dringendere andere Bauten ersterstellt werden müßten .
Die Auswahl des Baumaterials sei Sache derVorgesetzten technischen Behörden . Nach seiner Kenntnißwerde übrigens nur ausnahmsweise nichtbadisches Materialverwendet.

Abg. Psesferle hofft , daß wenigstens auf dem nächstenLandtag der Bau eines neuen Amtsgefängniffes in Breisachbewilligt werde . Seine Aeußerungen über die Auswahlder Schöffen und Geschworenen seien vom Justizministeroffenbar mißverstanden worden. Er habe dabei keineVerhältnisse in seinem Bezirk im Auge gehabt. Er habenur auf eine Beobachtung hingewiesen , daß zu den Schöf¬fen- und Geschworenenäuztern einzelne Persönlichkeitenöfters berufen werden , während doch eigentlich alle Be¬völkerungsklassen in möglichstem Wechsel herangezogenwerden sollten. Er habe nun gemeint , daß es vielleichtzweckmäßiger wäre, die Vertrauensmännerkommission nichtfür ein , sondern für mehrere Jahre wählen zu lassen ,weil sie dann eher in der Lage wären , eine Auswahlunter den Personen , die den mit diesen Aemtern verbun¬denen Aufwandfzu tragen vermögen , zu treffen , j
Ueber die Frage der Theilungsgebühren wolle er , nach¬dem der Herr Minister die Sache so klar auseinander¬gesetzt habe , ganz hinweggehen . Veranlassung zu seinen(Redners) Bemerkungen sei die Erklärung des Regierungs¬vertreters gewesen , daß die Justizgefälle nicht im allge¬meinen ermäßigt werden können , daß aber bei einzelnenGebühren vielleicht ein Ausgleich erfolgen könne. Darauf¬hin habe er bemerkt , daß vielleicht hier bei den Thei¬lungsgebühren , die niederer als früher seien , ein Aus¬gleich erfolgen könne.

Redner hält weiter eine authentische Interpretation derBestimmung der Grundbuchdienstweisung, wonach die Ge¬meinden das Lokal und das Grundbuchhilfspersonal zustellen haben, für nöthig . Er weist darauf hin, daß Dif¬ferenzen zwischen Gemeinderath und Rathschreiber vorge -komen seien wegen der Frage , ob hiernach die Gemeindeauch zur Stellung des Schreibmaterials rc. verpflichtet sei.

In der Festsetzung der Pauschalgebühren (für Reise¬aufwand rc .) der Notare sei wohl ein Modus gefundendurch den den Interessen beider Theile , des Staats unddes Notars , Rechnung getragen sei. Aber diese Pauschal¬beträge sollen dem wirklichen Aufwand nahe kommen undin dieser Richtung scheine man — nach ihm zugegange¬nen Mittheilungen von Notaren zu schließen — etwaszu ängstlich gewesen zu sein . Die Pauschalsumme müsseso bemessen sein , daß der Notar damit auskommen könne .
Präsident des Ministeriums der Justiz , des Kultusund Unterrichts, Staatsrath Frhr . v . Dusch : Der Abg .Psesferle habe geglaubt , daß ein von ihm geäußerterWunsch übersehen worden sei. Das sei nicht der Fall ,vielmehr werde die Regierung die betreffende Frage —Lieferung des Papiers u . dergl. für die Grundbuchämter —im Auge behalten und die erforderliche Verfügungtreffen.

Abg. Obkircher erklärt sein volles Einverständniß mitden auf die Staatsanwaltschaft bezüglichen Ausführungender Abgg. vr . Binz und Zehnter.
Gegenüber dem Abg. Birkenmayer erklärt Redner, essei ihm sehr unangenehm, daß der Abg . Birkenmayernicht seiner Ansicht sei in der Frage des Grundbuchwesens ,wie es ihm überhaupt stets unangenehm sei , wenn jemandnicht seiner Ansicht sei . (Heiterkeit.) Der Abg . Birken-mayer habe aber selbst die Erklärung dafür gegeben,wenn er zugab. er habe die Grundbuchdienstweisungnochnicht ganz gelesen. Er (Redner) wolle auch darum nichtsweiteres erwidern, vielmehr nur die Hoffnung aussprechen ,der Herr Abg. Bikkenmaher werde bis zum nächsten Zu¬sammentreffen die Grundbuchdienstweisung ganz durch¬gelesen haben.

Abg. vr . Wilckens bemerkt gegenüber dem Abg . Früh -auf , daß dasjenige , was ihm von allen seinen Aus¬führungen allein als beachtenswertherscheine : die Mangel --Hastigkeit bei Vorerhebungen im Strafverfahren , schonwiederholt Gegenstand der Verhandlungen dieses HohenHauses gewesen sei. Es sei auch dringend zu wünschen,daß möglichst bald hier Abhilfe geschaffen werde .
Redner ist erfreut , daß der Abg. Zehnter nicht dieVerstaatlichung der kommunalen Grundbuchführung derStädte empfahl, sondern nur vorfchlug , einen Theil derhieraus resultirenden Einnahmen dem Staate zu über¬weisen . Er wolle nicht alle die Gründe wiederholen , dieer schon diesem Hohen Hause vorzuführen die Gelegenheithatte , er betone nur , daß der Verwirklichung dieses Vor¬schlags die Haftpflicht der Städte entgegenstehe , die mankeineswegs unterschätzen dürfe. Man sollte unter allenUmständen dazu die Hand bieten, daß die Reservefondsder städtischen Grundbuchämter so stark gemacht werden ,daß die Städte in der Lage seien , ihrer schweren Haft¬pflicht gegebenenfalls zu genügen. Wegen der Liegen-schastsaccise, die von den Städten dem Staate ohneWeiteres überwiesen werden , betone er , daß dieselbe imJahre 1898 für das ganze Land 5157000 M . betrug,davon fielen aus die fünf größten Städte 2695000 M .also 52 Proz . der ganzen Liegenschaftsaccise des Landes,der Antheil Mannheims hieran betrug im Jahre 1898allein 1068000 M . also 20,7 Proz . der gesammtenLiegenschaftsaccise des Landes. Angesichts dieser Zahlenmüsse man sich fragen, ob derartige Maßregeln gerecht¬fertigt seien, wie sie hier vorgeschlagen werden , zumal dieHöhe der Liegenschaftsaccise in den Städten zu einemwesentlichen Theile auf die Verwaltungsorganisation derStädte zurückzuführen sei. Sollten die hier hervor-
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dienen Bestrebungen zu einem Erfolge führen , so
2

k wohl eine Agitation der Städte zu dem Zwecke ," " ^
Antheil an der Liegenschaftsaccise sich wieder zuH"

>inen Folge sein . Im übrigen sei er mit dem

c!^ rn Justizminister einverstanden , wenn er Vorschläge ,
größere Erfahrungen noch abzuwarten . Daß sich

^ den meisten Städten bedeutende Ueberschüsse zeigen'"
rden sti vorauszusehen , doch gebe es auch Städte , wie

A
* ° . und Bruchsal , die keine oder nur geringe Ueber -

A - , ,u verzeichnen haben . — Den Abg . Zehnter er -
' nere er daran , daß Heidelberg und Freiburg in den
sltten Jahren ganz erhebliche Beiträge zu Univerfitäts -
Acken insbesondere auch Heidelberg zur Errichtung einer
Sternwarte , geleistet haben . Andererseits sei ihm aber
Mkh zuzugeben , daß es oft ungerecht sei , von kleinen Ge -
Enden Beiträge zu staatlichen Unternehmungen zu sor -

l die ihnen nur zum kleinsten Theil zu gute kommen ,
doch h^ e man Beiträge kleiner Gemeinden sehr häufig
gestrichen, weil man die Richtigkeit dieser Erwägung
einfah -

Die Frage der Zulassung der Oberrealschulabiturienten
mm juristischen Studium glaubt er , einer besonderen

! Serathung Vorbehalten zu müssen . Doch wolle er jetzt
schon konstatiren , daß er ein prinzipielles Bedenken gegen
diese Zulassung nicht habe , vorausgesetzt , daß sie sich
die erforderlichen Kenntnisse im Lateinischen auf andere
Weise erwerben .

Auch Redner , der bisher über die Frage des Heide ! '

bnger Unglücks geschwiegen habe , weil er sie als Bericht¬
erstatter beim Eisenbahnbetriebsetat zu erörtern gedachte ,
bringt dem Assistenten Weipert großes Bedauern entgegen ,
aber noch viel größeres Bedauern weihe er den unglück¬
lichen Opfern der Katastrophe . Und wenn er den Weipert
bedaure, so geschehe es deshalb , weil ein Mensch mit
richtigem Pflichtgefühl es als überaus große Last

! empfinden müsse , wenn er sein Leben lang das Gefühl ,^ ein so großes Unglück Verschuldei zu haben , mit sich
hemmtragen müsse . (Beifall ) . — Es sei auch gar nicht
ausfallend , daß die Sympathie für ihn im Abnehmen
begriffen sei. Weipert hätte eben das thatsächlich sehr
milde Urtheil ohne weiteres hinnehmen müssen . Statt
dessen sei für ihn Revision eingelegt worden , man habe
sogar den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens
gestellt , und die Presse habe nicht geruht , ihn stets als
ein „ Opfer

" der Verhältnisse hinzustellen . Dagegen
müsse man auch in diesem Hohen Hause energischen
Widerspruch einlegen . Auf solche Weise erleide das Ver -

! antwortlichkeitsgefühl in den Eisenbahnbeamten eine große
s Erschütterung , und das sei auf ' s Tiefste zu beklagen .
! Einer solchen Ausbeutung dieses Falles energisch entgegen -

zutreten , sei man dem Land und der Beamtenschaft
schuldig . (Allseitiger Beifall ) .

! Abg . vr . Goldschmit sieht sich veranlaßt , sich gegen die
! Ausführungen des Abg . Zehnter über unsere Städte zuwenden . Redner führt einige Beispiele an , in denen

z. B . von der Stadt Karlsruhe zu Staatsbauten rc.
! Beiträge geleistet worden seien ; — Redner weist weiter
! daraufhin , welch '

große Leistungen die Städte für ihre
Schulen gemacht haben , die auch den Landgemeinden zu

. Gute kommen . Gegenüber der Bemerkung des Abg .
Zehnter , daß noch Niemand z . B . von einem Beizug
der Stadt Karlsruhe zu den Kosten des Karlsruher

> Bahnhofumbaus gesprochen habe , könne er darauf
? Hinweisen , daß auch bei anderen großen Bahnhofbauten ,

z. B . in Baden -Baden die Städte nicht zur Tragung
der Kosten beigezogen worden seien . Er bemerke das ,um einm derartigen Vorschlag von vornherein zurück¬

zuweisen . In der Frage der Gemeindegrundbuch¬
ämter bitte er sehr langsam vorzugehen , damit , wenn
überhaupt eine Verkürzung der Einnahmen der Städte
aus dieser Quelle erfolgen sollte , man nicht viel davon
merke . — Wenn man fortfahre , den Städten allein

. große Lasten aufzuerlegen , dann könnten diese wohl
schließlich von sich sagen : „ Wir haben bereits soviel
gethan , daß uns zu thun gar nichts mehr übrig bleibt . "

Abg . Frühauf bemerkt , daß er hier nicht für eine Aen -
dcrung von reichsgesetzlichen Bestimmungen , sondern nur
für Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
eingctreten sei . Wenn er Kritik an unserer Strafjustiz
geübt habe , so wollte er damit nicht sagen , daß überhaupt
kein gutes Haar an ihr zu finden sei . Er habe kein voll¬
ständiges Bild des Standes unserer Strafrechtspflege
geben , sondern nur die vorhandenen Mißstände schildern
und dem Hause Veranlassung geben wollen , über die Ab¬
hilfe dagegen sich auszusprechen . Gegen die Unterstellung ,er habe der Justizverwaltung nahe gelegt , Eingriffe in
die Rechtsprechung zu machen , lege er Verwahrung ein .
Wegen der Anwendung des 8 499 der Strasprozeßord -
nung habe er sich nur gegen die Praxis der Staats¬
anwälte gewendet , eine Auferlegung der nothwendigen
Auslagen des freigesprochenen Angeklagten auf die Staats¬
kasse mit der Begründung zu bekämpfen , die Staatsan¬
waltschaft treffe in Bezug auf die Erhebung der Anklage
keine Schuld . — Mit der Behauptung , daß er hier den
Versuch gemacht habe , die Justizverwaltung gegen die
Unabhängigkeit unserer Gerichte mobil zu machen , werde
man nicht viel Gläubige finden . — Er richte aber an
die Regierung die Anfrage , ob ein Erlaß an die
Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte ergangen sei , daß
bei Einspruch gegen bezirksamtliche Strafverfügungen den
Auffassungen des Bezirksamts thunlichst Rechnung getra¬
gen werden solle . An das Haus richte er die Anfrage ,ob es darin einen Eingriff in die Rechtsprechung erblicke
oder nicht ? — Die Bestimmungen des 8 148 Straf -
Prozeßordnung werden von der Staatsanwaltschaft nicht
beachtet .

Redner sucht dann Beweise zu erbringen für seine
Beschwerden über die Art und Weise der Akten¬
einsicht , die dem Vertheidiger gewährt werde : Im
Fall Weipert habe er das Freiburger Landgericht um
Mittheilung der Akten über das Hugstettener Eisenbahn¬
unglück ersucht . Das Gericht habe geantwortet : die
Akten können nicht ausgesolgt werden . Daraus habe er
sich an das Landgerichtspräsidium gewendet , das ihm
aber keine Antwort gab , sondern das Ersuchen zur Er¬
ledigung an den Heidelberger Untersuchungsrichter
schickte, der ihn ebenfalls ohne Antwort gelassen habe .
Darauf habe er sich an Rechtsanwalt Marke ,
Vertheidiger in jenem Prozeß gewandt mit der Bitte
um Mittheilung seiner Handakten , da er ein großes
Interesse daran gehabt habe , das Material bald
zu erhalten . Marbe hatte keine Abschrift des Urtheils
mehr in seinen Akten und wollte sich deshalb in der dor¬
tigen Gerichtsschreiberei eine Abschrift des Urtheils selbst
anfertigen . Inder Folge sei nun ein Disziplinarverfahren
gegen Marbe und auch ihn vom Freiburger Gericht be¬
antragt worden ! Da könne man sich eben nur an die
Oeffentlichkeit wenden ! Sei das eine liberale Ausführung
der Reichsjustizgesetze ?

Dem Abg . vr . Wilckens erwidere er , daß der Fall
Weipert bis jetzt lediglich vom Standpunkt
des Anklagemonopols erledigt sei . Erschöpfend sei
die Schul . dfrage noch lange nicht, , erörtert .
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Beim Eisenbahnbudget werde er die Frage er¬örtern, ob auch noch andere Personen mitschuldigseien. Wenn etwas bei Weipert zur Abschwächung desniederdrückenden Bewußtseins, an einem solchen UnglückSchuld zu sein , beitragen könne, so sei es eben das Ge¬fühl, daß er allein von einem großen Kreis vonSchuldigen seine Schuld habe büßen müssen.
Präsident des Ministeriums der Justiz , des Kultusund des Unterrichts Staatsrath Frhr. v. Duscherwidert auf die Bemerkung des Abg. Frühaufüber das gegen den Rechtsanwalt Marke in Frei¬burg eingeleitete ehrengerichtliche Verfahren . Die Sacheverhielt sich so : Nachdem Rechtsanwalt Frühaufzuerst das Ersuchen um Mittheilung der fraglichen Aktendurch Vermittelung des Untersuchungsrichters in Heidel¬berg an die Strafkammer des Landgerichts Freiburggerichtet hatte, wurde es abgelehnt, seinem Begehren zuwillfahren, weil eine Beziehung zwischen dem FalleWeipert und diesem Falle nicht vorliege. Hieraufforderte Marke, der in diesem früheren Freiburger Falledie Vertheidigung geführt hatte , die Akten ein. Daskam dem Gericht merkwürdig vor, weil der Klient Marbe'slängst todt war. Die Nachforschung ergab auch, daßdies lediglich ein Deckmantel war, um die Akten sodurch Unterdrückung des wahren Sachverhalts zu erhalten .Weil dem Gerichte Marbe's Verhalten nicht korrekterschien, so wurden die Akten dem Oberstaatsanwaltübergeben. Von einem „schweren Eingriff " in dieRechtspflege könne da doch nicht die Rede sein . EineAbsicht, die Vertheidigung unzulässig zu beschränken , lagnicht vor.

Nach einer Anfrage des Präsidenten Gönner wird dieZurücknahme des bedingt erklärten Wortverzichts seitensdes Abg. Obkircher für zulässig befunden .
Abg . Obkircher rechtfertigt das Präsidium des Land¬gerichts Freiburg in dem vom Abg . Frühauf angezogenenFall . Auf das erste Schreiben Frühauf's sei ihm er¬widert worden, die fraglichen Akten werden nicht nachKarlsruhe gesandt, er möchte sich an das zuständige Land¬gericht Heidelberg wenden . Dieses werde dann entscheiden,ob es die Freiburger Akten als Beiakten des FallesWeipert erheben wolle . Einem derartigen Ersuchen wäreentsprochen worden. Mas dann das Präsidium mit derzweiten Vorstellung Frühauf's that, wenn es sie nachHeidelberg weitergab, war nichts anderes, als was dieStrafkammer auch gethan hatte . Die Antwort müsseFrühauf durch den Untersuchungsrichter in Heidelberger¬fahren.

Geh. Oberregierungsrath Becherer antwortet auf die imLauf der Debatte vielfach laut gewordenen Bauwünsche .Der Zustand des Amtsgerichts Ettenheim sei in der Thatso, wie ihn der Abg . Armbruster geschildert habe. Amts¬gericht und Bezirksamt befänden sich in demselben Ge¬bäude und die Kalamitäten treffen das Bezirksamt nochmehr als das Amtsgericht. Die beiden Ministerien habensich dahin verständigt, daß ein Amtsgerichtsneubau erstelltwerden und das alte Gebäude dem Bezirksamt alleinüberlassen werden solle . Im vorläufigen Entwurf desEtats sei der Neubau des Amtsgerichts Ettenheim auchvorgemerkt gewesen, bei der endgiltigen Aufstellung jedochhabe man aus den Gründen , die der Herr Minister schonfrüher angeführt habe, wieder davon absehen müssen. DieJustizverwaltung werde aber die Nothwendigkeit diesesNeubaues stets im Auge behalten.
Auch den Ausführungen des Abg. Schüler über den

baulichen Zustand des Amtsgefängnisses in Breisach WM Mer beistimmen . Es sei dasjenige Amtsgefängniß, ^ Mvon allen Neubauten in erster Reihe berücksichtigt wer^ Umüsse. Auch die Begründung der vom Abg . Pstsf^ ! Ivorgebrachten Beschwerden über den baulichen ZustM Ides Emmendinger Amtsgefängnisses müsse er
anerkennen IEr müsse jedoch betonen , daß im letzten Landtag vow »Regierungstische aus kein Versprechen in dem vom Aba. iPfefferle behaupteten Sinne gegeben worden sei. L »habe damals nur gesagt, es liege ein Projekt vor , „nb iman habe beabsichtigt , eine Forderung hierfür in's Bub- Iget einzustellen ; dies sei jedoch nicht möglich gewesen Iweil dadurch der Rahmen der der Justizverwaltung znr IVerfügung gestellten Mittel überschritten worden wäre iEr habe sodann beigefügt , man werde versuchen i« Inächsten Budget eine Summe hierfür anzufordern. Der IErfolg eines solchen „ Versuchs "

sei damals sofort doin IHerrn Staatsminister sehr bezweifelt worden — Immer - Ihin bleibe anzuerkennen , daß dieses Amtsgefängniß ^ Iwesentlichen Mängeln leide . Zwar von außen habe er Iden Anschein eines festen, soliden Gebäudes, der Jnneu- Ubau aber sei sehr mangelhaft , insbesondere äußerst feuer- »gefährlich , da nach der früheren Bauart der Gefängnis Ialles aus Holz bestehe. Der Gefangenenstand jedoch sei Isehr klein . Seine Steigerung in der letzten Zeit rühr, Idavon her , daß viele Gefangene von Freiburg dahin ab. »geschoben würden. »
Dem Abg . Hauser erwidere er , daß für das Amt«. Igericht Stockach ein Posten im außerordentlichen Budget >vorgesehen gewesen sei ; man habe ihn jedoch bei der eich- Igiltigen Aufstellung aus den oben schon erwähnten Grün - Iden wieder absetzen müssen . Die Mittel hierzu auf dem IWege eines Nachtragskredits zu beschaffen , sei nicht an- Igängig , weil das Ministerium veranlaßt sei , auf dem IGebiete des Unterrichtswesens zur Ausführung viel drin- IgendererBauten Nachträge einzubringen, insbesondere erste IBauraten für die Errichtung eines weiterenLehrerseminar » Iund einer Taubstummenanstalt . I

Den Abg. Obkircher verweise er mit seinem Wunsche »wegen Erweiterung der Räume des Amtsgerichts Mos- I ,bach auf die im ordentlichen Etat unter der Position Vf„größere bauliche Herstellungen"
vorgesehenen Mittel. »Was das Landgericht Freiburg anlange , müsse er an- Verkennen , daß der Schwurgerichtssaal schlecht heizbar sei. IDas komme aber daher, daß sich darunter die Holzremise Ibefinde . Schon früher habe man beabsichtigt , dieselbe Iauszubauen , damit sie einen Theil der Registratur des IAmtsgerichts aufnehmen könne . Dies könne man jetzt Iausführen , nachdem zur Aufbewahrung des Heizmaterials Ianderwärts Platz gewonnen sei . Auch die Akustik im ISaale werde sich verbessern lassen durch Entfernung der IGallerte , allerdings müsse man dafür den Saal um die IBreite des Treppenaufgangs erweitern. Alle diese ge- »planten Veränderungen seien jedoch erst möglich, wennman die übrigen vorgesehenen baulichen Erweiterungenvornehmen könne. Diese werden sich aber nicht in dervom Abg . Obkircher gewünschten Richtung bewegen , manwerde vielmehr in der Fortsetzung des Schwurgerichts¬saals einen dreistöckigen Bau aufführen, welcher denSchöffensaal, einen entsprechenden Raum für die Zivil¬kammersitzungen und die übrigen jetzt vermißten Räum¬lichkeiten enthalten werde . Doch könne hieran in dernächsten Zeit noch nicht gedacht werden . Ein entsprechen¬des Zeugenzimmer werde man durch Auswechfeln gegenein jetzt freigewordenes Zimmer der Staatsanwaltschaftbeschaffen können . — Das Untersuchungsgefängnißmüssean seinem alten Platze bleiben , weil auf dem Platze derfür einen Neubau allein in Frage käme, ein vor zehn



167

z >. einem Kostenaufwand von 150000 Mark
^ uteS Gefängniß stehe , das nicht abgerissen werden

ne Man werde aber, ähnlich wie beim neuen Amts-
ttnäniß ZU Karlsruhe die Fa ^ade so gestalten , daß

Armand dahinter ein Gefängniß vermuthe.

Dem Abg. Eder könne er nicht zugeben, daß das vor
rk Jahren erbaute Amtsgefängniß in Schwetzingen
M alter Bau sei . Uebrigens dringe die Eisenbahnver-

Mrltung darauf, daß es aufgegeben werde, weil sie ihre
»„lagen in dieser Richtung erweitern wolle . Es schweben
«,it ihr darüber Verhandlungen . Man müsse für den
Neubau einen Platz suchen, der außer dem Gefängniß
später auch noch das Amtsgericht ausnehmen könne .

Redner ist mit dem Abg . Muser der Ansicht, daß in
den baulichen Verhältnissen des Landgerichts Offenburg
in nicht zu ferner Zeit Wandel geschaffen werden müsse.
Mn werde dann aber einen Bau erstellen müssen, in
dem neben dem Landgericht auch das Amtsgericht und
die Staatsanwaltschaft Unterkommen finde. Wenn der
- bg . Muser sich darüber beschwert habe, daß für die
Litteraturbedürfnisse , welche aus der Handkaffe bestritten
„erden müssen , zu wenig Mittel zur Verfügung stünden,
so erkläre er , daß ein besonders ausgeworsenes Aversum
sür Vervollständigung der Bibliotheken nicht bestehe ; den
Gerichten sei empfohlen, für die verschiedenen Bedürfnisse
jeweils Voranschläge aufzustellen und innerhalb derselben
die nothwendigen Bedürfnisse zu decken . Die Regierung
bewillige jedoch neben dem ständigen Handkafsenkredit
stets außerordentliche Zuschüsse , wenn nachgewiesen werde,
daß die erstbewilligten Mittel zur Befriedigung der Be¬
dürfnisse nicht ausreichten.

Er wolle jedoch nicht schließen, ohne eine Uebersicht
über die im Bereiche der Justizverwaltung in nächster
Zeit bevorstehenden dringlichsten Bauten gegeben zu
haben. In erster Linie kommen dabei in Betracht die
Amtsgefängnisse in Meßkirch, Engen und Triberg , von
denen das erste zu den allerschlechtesten im Lande zähle,
die wir überhaupt haben, während bei den beiden anderen
so hohe Feuersgefahr zu befürchten sei , daß die Justiz¬
verwaltung nicht mehr länger die Verantwortung über¬
nehmen könne . Hierzu kommen dann noch die Amts¬
gerichtsgebäude in Wolfach, Waldkirch, Triberg und
Eberbach, an deren Stelle dringend Neubauten errichtet
werden sollten. Alle diese vorauszusehenden , jetzt schon
als dringlich erforderlichen Neubauten werden, abgesehen
von den wegen Freiburg und Offenburg geäußerten
Wünschen , einen Kostenaufwand von 1 */r Millionen ver¬
ursachen. Eine solche Summe könne man unmöglich auf
einmal in 's Budget einstellen . Man werde es darum
halten , wie bisher , und sür die betreffenden Bauten nach
dem Grade ihrer Dringlichkeit Anforderungen beantragen .

Abg. Fehrenbach tritt für den Rechtsanwalt Marbe in
Freiburg ein. Wenn Frühauf als Vertheidiger Weipert 's
die Akten eines ähnlichen, früher in Freiburg verhandelten
Falles einsehen wollte , so sei das ganz natürlich , und er
könne sich keinen Grund denken , warum ihm diese Men
nicht mitgetheilt werden sollten . Er wolle unerörtert
lassen , ob und inwieweit Frühauf selbst daran schuld war ,
daß er die Akten nicht erhielt . Wenn Marbe noch im
Besitz seiner vollständigen Handakten — mit Urtheil —
gewesen wäre , so wäre durch Mittheilung derselben wohl
der Fall erledigt gewesen , und es hätte ihm aus ihrer
Uebersendung kein Vorwurf gemacht werden können. Soll
nun aber der frühere Vertheidiger nicht das Recht haben, die
Men noch einmal einzusehen? Kann man wirklich mit Fug

behaupten, seine Vollmacht sei erloschen ? Worin liegt —
abgesehen von der formalen Frage — ein Grund zur
Weigerung ? Enthalten denn diese Akten sträfliche Lehren?
Soll dem Vertheidiger eine Arkandisziplin verborgenbleiben ? Jedenfalls liege in dieser Verweigerung kein
Ausdruck des Verhältnisses , wie es zwischen Gerichtshofund Vertheidiger bestehen solle. Man verlange vom Ver¬
theidiger stets loyales Verhalten gegenüber dem Gerichts¬
hof ; in diesem Falle suche man die Reziprozität dieses
Verhaltens auf Seiten des Gerichtshofs vergebens.

In einer persönlichen Bemerkung erklärt Abg. Birken-
mayer gegenüber dem Abg . Obkircher , er habe gesagt , er
habe zwar die Grundbuchdienstweisungnicht vollständig
gelesen ; was er aber davon gelesen habe , genüge voll¬
kommen, um ein Urtheil über dieselbe abzugeben.

Abg . Zehnter präzisirt in einer persönlichen Bemerkung
seine Ausführung über die unzulängliche Besetzung der
Kanzlei des Mannheimer Landgerichts , die vom Herrn
Justizminister mißverstanden worden sei . Er habe nicht
eine vorübergehende Zuweisung extra statnm im Auge
gehabt, sondern die ordentliche Besetzung.

Zum Schluffe erhält der Berichterstatter, Abg . Or . Binz
das Wort , der darauf verzichten will, die Ergebnisse der
Debatte nochmals zusammenzufassen. Er könne konstatiren,
daß das Hohe Haus im großen und ganzen sich mit den
im Berichte der Budgetkommission niedergelegten Ansichten
einverstanden erklärt habe . Gegenüber dem Abg . Breitner,der behauptet habe, es seien in die Justiz Beamte über¬
nommen worden, die sich in der Verwaltung als unbrauch¬
bar erwiesen hatten , müsse er betonen, daß er während
seiner ganzen langjährigen Praxis Wahrnehmungen , die
Anlaß zu einer so allgemeinen Aeußerung geben könnten,
nicht gemacht habe . Sie dürsten auch , wenn mit Bezug
auf bestimmte Fälle gethan, unerweislich sein, sofern der
Abg . Breitner nicht lediglich eine akademische Betrachtung
anstellen wollte . Es sei durchaus nicht zu verwundern ,wenn ein Jurist erst nach einigen Jahren der Praxis er¬
kenne , daß er eigentlich für einen anderen Zweig der
juristischen Thätigkeit mehr Neigung und Fähigkeit habe.Der umgekehrte Fall , daß Leute aus dem Justizdienst in
die Verwaltung übergehen, komme ja auch vor- — Den
breitesten Raum in der Debatte habe die Erörterung des
Grundbuchwesens und des Notariats eingenommen . Wenn
man vielleicht die Abgg . Frühauf und Geck ausnehme ,
so dürfe man behaupten, es habe sich durch die Debatte
wie ein rother Faden die Erkenntniß gezogen : welche
Mängel im Grundbuchwesen auch immer hervortreten
mögen, an eine Organisationsänderung dürfe man vorerst
nicht denken , erst müssen weitere Erfahrungen gesammelt
werden. Mit der gegenwärtigen Organisation müsse man
eine loyale Probe machen ; die maßgebenden Faktoren
der Gesetzgebung haben einen Anspruch darauf , daß man
sich ernstlich um eine Durchführung dieser Organisation
bemühe und daß man ihr objektiv gegenüberstehen wolle .
Dasselbe gelte für die kommunale Grundbuchführung der
größeren Städte.

Dem Herrn Justizminister erklärt er, daß er sich in
seinen vorhergehendenAusführungen nicht von persönlicher
Empfindsamkeit leiten ließ , wozu er auch keinen Grund hatte .Die seinen Ausführungen gefolgte Erklärung des Herrn
Justizministers müsse er als durchaus loyal anerkennen ;
damit sei diese Angelegenheit erledigt.

Schluß der Sitzung halb 3 Uhr .
Nächste Sitzung Samstag 9 Uhr .

Vuaatwortltch für dt» Landtags -Beilage: S . Umhaurr — Druck und Verlagder B . Bra u n'schen Hofbuchdruckeret . Beide in Karlsruhe.
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